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BekANNtMAchuNg 
Antrag auf wasserrechtliche genehmigung gemäß § 60 Abs. 3 Satz 1 Wasserhaushalts-
gesetz (Whg) zum Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage der Stadt Regensburg, 
Antrag auf gehobene wasserrechtliche erlaubnis gemäß § 15 Whg zur Benutzung 
der  Donau durch einleitung von behandeltem und gereinigtem Abwasser aus der 
Abwasserbehandlungsanlage der Stadt Regensburg, sowie Durchführung einer 
umweltverträglichkeitsprüfung
hier: erörterungstermin

Die Stadt Regensburg, vertreten durch 
das Tiefbauamt, beantragte bei der unte-
ren Wasserrechtsbehörde, -Umweltamt 
der Stadt Regensburg-, eine gehobene 
wasserrechtliche Erlaubnis für das Einlei-
ten von behandeltem und gereinigtem 
Abwasser in die Donau, sowie eine was-
serrechtliche Genehmigung für den Wei-
terbetrieb der Abwasserbehandlungsan-
lage der Stadt Regensburg. Für das 
beantragte Vorhaben war eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Die Bekanntmachung dieses Verfahrens 
erfolgte bereits im Amtsblatt der Stadt 
Regensburg Nr. 35, 73. Jahrgang, am 
28.08.2017.

Die Erörterung der rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen gegen das Vorhaben und 
die Stellungnahmen der Behörden wird 
mit den Einwendungsführern, dem Vorha-

bensträger sowie den Behörden und 
Sachverständigen am 14.03.2019, begin-
nend ab 09.00 Uhr im Besprechungszim-
mer Nummer 0.004, Neues Rathaus, D.- 
Martin- Luther- Str. 1, 93047 Regensburg, 
Erdgeschoß, durchgeführt. 

Der Erörterungstermin wird hiermit gemäß 
Art. 69 Satz 1 Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG) i. V. m. Art. 73 Bayerisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
öffentlich bekannt gemacht. Diese orts-
übliche Bekanntmachung ist auf der In-
ternetseite der Stadt Regensburg unter 
http://www.regensburg.de/rathaus/aktu-
elles/amtsblatt einsehbar. Der Termin ist 
nicht öffentlich (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. 
Art. 68 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG).

Formgerecht erhobene Einwendungen 
gegen das Vorhaben können auch bei 

Ausbleiben des Vorhabensträgers oder 
der Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, ohne diese verhandelt und 
erörtert werden (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 
i.V.m. Art. 67 Abs. 1 Satz 3 BayVwVfG).

Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten, 
die durch die Teilnahme am Erörterungs-
termin entstehen, nicht ersetzt werden 
können. 

Regensburg, 04.02.2019
Stadt Regensburg
Umweltamt

Im Auftrag

Gruber
Ltd. Rechtsdirektor
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BekANNtMAchuNg
Bauleitplanverfahren
Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse 
1. Bebauungsplan Nr. 42, Am Pfaffensteiner hang
2. Bebauungsplan Nr. 31, Schlämmteichgelände 
    (zw. Straubinger / Maxhüttenstr. und Industrieanlage hafen) 

Die Aufstellungsbeschlüsse wurden für 
den Bebauungsplan Nr. 42 am 
13.02.1964 und für den Bebauungsplan 
Nr. 31 am 21.02. 1963 gefasst.

Das Planungserfordernis für diese Be-
bauungspläne ist entfallen, die Planung 
wird nicht mehr fortgesetzt.

Der Ausschuss für Stadtplanung, Ver-
kehr und Wohnungsfragen hat deshalb 
am 22.01.2019 den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan Nr. 42 
und am 06.02.2019 den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan Nr. 31 
aufgehoben. 

Regensburg, 25.02.2019 

 
STADT REGENSBURG
i. V Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin

BekANNtMAchuNg DeR hAuShAltSSAtzuNg DeS ztkS füR DAS JAhR 2019

Die Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Thermische Klärschlammverwertung 
Schwandorf wurde im Amtsblatt der Re-
gierung der Oberpfalz Nr. 2/2019 vom 

15. Februar 2019, Seite 12, amtlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 19 der Verbandssatzung wird 
auf die Bekanntmachung hingewiesen.

Regensburg, den 19.02.2019
i. V.
Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin

hINWeIS: BekANNtMAchuNg DeR hAuShAltSSAtzuNg 
DeS zWeckveRBANDeS MüllveRWeRtuNg SchWANDoRf füR DAS JAhR 2019 
voM 15. feBRuAR 2019

Die Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung des Zweckverbandes Müllverwer-

tung Schwandorf für das Jahr 2019 wurde 
im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz 

Nr. 2/2019 vom 15. Februar 2019, Seite 
13, amtlich bekannt gemacht. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBo

Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 14. Feb-
ruar 2019 (Az. 3359/2018 - 01) der Eckert 
Immobilien GmbH & Co. KG die bean-
tragte baurechtliche Genehmigung für 
den Einbau eines Fluchttreppenhauses, 
Grundrissänderung und Herstellung von 
drei Hotelzimmern auf dem Grundstück 
„Maximilianstraße 28“ (Gemarkung Re-
gensburg, Flurstück 1465). Gegenstand 
der Baugenehmigung ist der Einbau ei-
nes Fluchttreppenhauses im Westen und 
Umbau des Balkonsaales in drei zusätz-
liche Hotelzimmer im 1. Obergeschoss 
des Gebäudes. Die Umbauten betreffen 
das Gebäudeinnere. Im Westen des Ge-
bäudes wird für das Fluchttreppenhaus 
eine zusätzliche Türe zum Fuchsengang 
erforderlich. Das Gebäude ist ein Bau-
denkmal und in die Denkmalliste einge-
tragen. Für das Bauvorhaben sind zwei 
zusätzliche Kfz-Stellplätze herzustellen 
oder abzulösen. Die Baugenehmigung 
wurde mit Auflagen zum Brandschutz 
verbunden, um die Anforderungen des 
Brandschutzes sicherzustellen.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 14.02.2019 ver-
sehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. Bau-
ordnung). Eine Klageerhebung in elektro-
nischer Form per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-

tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten in-
folge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Re-
gensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi.Nr. 3.047) während der allge-
meinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis 11.30 
Uhr sowie am Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) 
einsehen. Eine vorherige Terminverein-
barung, Telefon 0941/507-1636, wird 
empfohlen.

Regensburg, 18. Februar 2019
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach    
    voB/A
19 A 039 –  Straßenbauarbeiten 
 DIN 18299 ff.
19 A 040 –  Aufzugsanlagen DIN 18385

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de  und 
www.regensburg.de/vergaben

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
    vol/A
19 A 016 –  Neufassung des 
 Regensburger Sicherheitskonzepts 
 für Dulten
19 A 032 –  Lieferung und Montage eines 
 Aktivsauerstoff-Reinigungs-
 schrankes

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und 
www.vergabe.bayern.de

vorankündigung
Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 voB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 euro ohne umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


